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Norm

31977L0388 Umsatzsteuer-RL 06te AnhL idF 32002L0038;

32002L0038 Nov-31977L0388;

32005R1777 MehrwertsteuerDV Art11 Abs1;

UStG 1994 §3a Abs10 Z15 idF 2003/I/071;

1. UStG 1994 § 3a heute

2. UStG 1994 § 3a gültig ab 01.01.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 113/2024

3. UStG 1994 § 3a gültig von 01.01.2016 bis 31.12.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 118/2015

4. UStG 1994 § 3a gültig von 15.08.2015 bis 31.12.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 118/2015

5. UStG 1994 § 3a gültig von 01.01.2015 bis 14.08.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 40/2014

6. UStG 1994 § 3a gültig von 01.01.2013 bis 31.12.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2012
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9. UStG 1994 § 3a gültig von 24.05.2007 bis 17.06.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2007

10. UStG 1994 § 3a gültig von 31.12.2004 bis 23.05.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

11. UStG 1994 § 3a gültig von 28.04.2004 bis 30.12.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 27/2004

12. UStG 1994 § 3a gültig von 31.12.2003 bis 27.04.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 134/2003

13. UStG 1994 § 3a gültig von 21.08.2003 bis 30.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2003

14. UStG 1994 § 3a gültig von 15.07.1999 bis 20.08.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 106/1999

15. UStG 1994 § 3a gültig von 31.12.1996 bis 14.07.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 756/1996

16. UStG 1994 § 3a gültig von 06.01.1995 bis 30.12.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 21/1995

17. UStG 1994 § 3a gültig von 01.01.1995 bis 05.01.1995

Rechtssatz

Im streitgegenständlichen Fall konnten die Kunden des jeweiligen Vertragspartners der Abgabep?ichtigen

(Internetplattformbetreiber) über das Internet in Chatkontakt zur Abgabep?ichtigen treten und sie über eine Web-

Kamera live in Darstellungsformen beobachten, welche die Kunden sexuell erregen sollten und welche die Kunden in

gewissen Grenzen vorgeben konnten. Für die Leistungen der Abgabep?ichtigen ist kennzeichnend, dass sowohl die

Kommunikation zwischen ihr und den Kunden ihrer Vertragspartner wie auch die Übertragung der Live-Bilder per

Internet über räumliche Distanzen und ohne persönliche Nahebeziehung erfolgt. Die Abgabep?ichtige kann dadurch

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2010150047_20130627X01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873&Artikel=&Paragraf=3a&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40263525
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40173878
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40173877
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40162408
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40143612
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40118928
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40106434
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40087641
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40062044
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40051197
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40048893
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR40044027
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR12057895
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR12055668
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR12054260
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/P3a/NOR12053202


mit einer großen Anzahl potenzieller Kunden in Kontakt gelangen, während die Kunden von ihrem Bildschirm aus

zwischen einer großen Anzahl von Anbieterinnen wählen können. Die von der Abgabep?ichtigen erbrachte Leistung

stellt sich damit als auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistung in dem weiten Verständnis dar, wie es sich aus

der Richtlinie 77/388/EWG in der Fassung der Richtlinie 2003/38/EG (samt dem Anhang L) und ihrer Umsetzung in § 3a

Abs. 10 Z 15 UStG 1994 idF BGBl. I Nr. 71/2003, ergibt. So enthält der Anhang L beispielsweise Leistungen wie das

Bereitstellen von Bildern und Filmen sowie von Sendungen und Veranstaltungen aus dem Bereiche Unterhaltung und

etwa ganz allgemein die Fernunterrichtsleistungen. Die Richtlinie 2002/38/EG hat es unterlassen, den BegriF der auf

elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen zu deGnieren. Durch die - mit 1. Juli 2006 in Kraft getretene -

Verordnung (EG) Nr. 1777/2005 hat diese Anlage eine "erhebliche inhaltliche Ausfüllung" erfahren (vgl.

Plückebaum/Widmann, UStG, 197. Lfg, § 3a Rz 483 und 486 zu der im Bereich der "elektronisch erbrachten

Dienstleistungen" mit der Vorgänger-Verordnung Nr. 1777/2005 übereinstimmenden Verordnung (EU) Nr. 282/2011).

Die - in den Mitgliedstaaten unmittelbar anzuwendende - Verordnung (EG) Nr. 1777/2005 gibt ein engeres Verständnis

der auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistung vor, wenn sie in Art. 11 Abs. 1 bei den über das Internet

erbrachten Leistungen darauf abstellt, dass deren Erbringung aufgrund ihrer Art im Wesentlichen automatisiert und

nur mit minimaler menschlicher Beteiligung erfolgt und ohne Informationstechnologie nicht möglich wäre (vgl. dazu

auch Ruppe/Achatz, UStG4, § 3a Tz 198). Wenn auch die von der Abgabep?ichtigen erbrachten Leistungen wesentlich

vom elektronischen Datenaustausch per Internet bestimmt sind, steht doch zweifelfrei ihre "menschliche Beteiligung"

iSd Art 11 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1777/2005 im Mittelpunkt der Leistungserbringung. Solcherart erfüllt die in

Rede stehende Leistung den ab 1. Juli 2006 maßgeblichen engeren BegriFsinhalt der auf elektronischem Weg

erbrachten sonstigen Leistung nicht.Im streitgegenständlichen Fall konnten die Kunden des jeweiligen

Vertragspartners der Abgabep?ichtigen (Internetplattformbetreiber) über das Internet in Chatkontakt zur

Abgabep?ichtigen treten und sie über eine Web-Kamera live in Darstellungsformen beobachten, welche die Kunden

sexuell erregen sollten und welche die Kunden in gewissen Grenzen vorgeben konnten. Für die Leistungen der

Abgabep?ichtigen ist kennzeichnend, dass sowohl die Kommunikation zwischen ihr und den Kunden ihrer

Vertragspartner wie auch die Übertragung der Live-Bilder per Internet über räumliche Distanzen und ohne persönliche

Nahebeziehung erfolgt. Die Abgabep?ichtige kann dadurch mit einer großen Anzahl potenzieller Kunden in Kontakt

gelangen, während die Kunden von ihrem Bildschirm aus zwischen einer großen Anzahl von Anbieterinnen wählen

können. Die von der Abgabep?ichtigen erbrachte Leistung stellt sich damit als auf elektronischem Weg erbrachte

sonstige Leistung in dem weiten Verständnis dar, wie es sich aus der Richtlinie 77/388/EWG in der Fassung der

Richtlinie 2003/38/EG (samt dem Anhang L) und ihrer Umsetzung in Paragraph 3 a, Absatz 10, ZiFer 15, UStG 1994 in

der Fassung Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 71 aus 2003,, ergibt. So enthält der Anhang L beispielsweise Leistungen

wie das Bereitstellen von Bildern und Filmen sowie von Sendungen und Veranstaltungen aus dem Bereiche

Unterhaltung und etwa ganz allgemein die Fernunterrichtsleistungen. Die Richtlinie 2002/38/EG hat es unterlassen,

den BegriF der auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen zu deGnieren. Durch die - mit 1. Juli 2006 in

Kraft getretene - Verordnung (EG) Nr. 1777/2005 hat diese Anlage eine "erhebliche inhaltliche Ausfüllung" erfahren

vergleiche Plückebaum/Widmann, UStG, 197. Lfg, Paragraph 3 a, Rz 483 und 486 zu der im Bereich der "elektronisch

erbrachten Dienstleistungen" mit der Vorgänger-Verordnung Nr. 1777/2005 übereinstimmenden Verordnung (EU) Nr.

282/2011). Die - in den Mitgliedstaaten unmittelbar anzuwendende - Verordnung (EG) Nr. 1777/2005 gibt ein engeres

Verständnis der auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistung vor, wenn sie in Artikel 11, Absatz eins, bei den

über das Internet erbrachten Leistungen darauf abstellt, dass deren Erbringung aufgrund ihrer Art im Wesentlichen

automatisiert und nur mit minimaler menschlicher Beteiligung erfolgt und ohne Informationstechnologie nicht möglich

wäre vergleiche dazu auch Ruppe/Achatz, UStG4, Paragraph 3 a, Tz 198). Wenn auch die von der Abgabep?ichtigen

erbrachten Leistungen wesentlich vom elektronischen Datenaustausch per Internet bestimmt sind, steht doch

zweifelfrei ihre "menschliche Beteiligung" iSd Artikel 11, Absatz eins, der Verordnung (EG) Nr. 1777/2005 im Mittelpunkt

der Leistungserbringung. Solcherart erfüllt die in Rede stehende Leistung den ab 1. Juli 2006 maßgeblichen engeren

Begriffsinhalt der auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistung nicht.
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